
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, 

Kolleginnen und Kollegen, 
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zum Gesetzentwurf im Bericht des Gesundheitsausschusses 2441 der Beilagen über den 
Antrag 3813/ A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsreformmaßnahmen
Finanzierungsgesetz geändert wird (TOP 15) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

a) Die Z 1 lautet: 

»l . Nach § 2 wird folgender § 2a samt Überschrift eingefügt: 

„H 1 V-Präex positionsprophylaxe 

§ 2a. Die Träger der Krankenversicherung leisten den nach den Bundesgesetzen krankenversicherten 
Personen und deren anspruchsberechtigten Angehörigen zur Prävention einer Infektion mit einem Human 
lmmunodeficiency Virus (HIV) 

1. einen Zuschuss zu den Kosten für den Monatsbedarf an antiviralen Medikamenten in Höhe der 
tatsächlichen Kosten, maximal aber 60 €, wobei als Monat einheitlich ein Zeitraum von 30 Tagen 
angenommen wird; wurde eine Packungsgröße bezogen, die den Monatsbedarf unterschreitet oder 
übersteigt, so verringert bzw. erhöht sich der Maximalbetrag aliquot; 

2. ein Mal im Quartal einen Zuschuss zu den Kosten für eine ärztliche Beratung in Höhe der 
tatsächlichen Kosten , maximal aber 25 €. 

Die Zuschüsse sind zu leisten , solange ausreichende Mittel nach § 3 Abs . 3 Z 2a, Abs . 4 Z 2 oder Abs . 5 
Z 2 zur Verfügung stehen."« 

b) § 3 Abs. 5 Z 2 in der Fassung der Z 5 lautet: 
»2. 5 Mio. € und verbliebene Mittel nach Abs . 6 Z 4 für die HIV-Präexpositionsprophy laxe nach 

§ 2a;« 

Begründung 

Da antivirale Medikamente zur Prävention einer Infektion mit HIV („PrEP") in unterschiedlichen 
Packungsgrößen erhältlich sind, erfolgt eine Konkretisierung der Zuschusshöhe. Für den Monatsbedarf(30 
Tage) wird ein Zuschuss in Höhe von maximal 60 Euro geleistet. Dies entspricht einem Zuschuss von 2 
Euro pro Dosis. Wird eine Packungsgröße bezogen, die den Monatsbedarf unterschreitet oder übersteigt, 
so verringert bzw. erhöht sich der maximale Zuschuss entsprechend. Wird beispielsweise eine Packung 
bezogen, die 90 Dosen beinhaltet, so beträgt der maximale Zuschuss 180 Euro. Durch das Abstellen auf 
den Bedarf soll ausgeschlossen werden, dass Zuschüsse für den persönlichen Bedarf übersteigende 
Medikamente geleistet werden. 

Um die Träger finanziell nicht zu belasten, sollen die Zuschüsse für die Medikamente und für das ärztliche 
Beratungsgespräch nur gewährt werden, solange eine Deckung durch die vom Bund zu diesem Zweck an 
den Gesundheitsreformmaßnahmenfonds geleisteten Mittel besteht. Darüber hinaus können entsprechende 
Leistungen von den Trägem der Krankenversicherung als freiwillige Leistung gewährt werden . 

Weiters erfolgt die redaktionelle Klarstellung, dass auch ab dem Jahr 2026 aus den Vorjahre1 verbliebene 
Mittel für die HIV-Präexpositionsprophylaxe zu verwenden sind. {,!;) ~ 
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